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Gesuch zum Abbrennen von Feuerwerk 
 
 

 

Gesuche zum Abrennen von Feuerwerk sind schriftlich, auf dem offiziellen Formular und den 
erforderlichen Unterlagen, an die Einwohnergemeinde Zermatt, Abteilung Sicherheit, zu 

richten. 
 
 
 
 

Auszug aus dem Lärmbekämpfungsreglement vom 21. Oktober 2009 
 

Art. 15 Knallkörper, Knallgeräte, Schiessen 
 

Das Abrennen oder Werfen von Knallkörpern wie Petarden, Fröschen, Kracher usw. ist ausser am   
1. August, 31. Dezember und 1. Januar verboten. 

 
 
 
 
 
 

 

Gesuchssteller: 

Unternehmen:   

Vorname:   

Name:   

Adresse:   

Telefon und Faxnummer:   

Emailadresse:   

Zeitpunkt Feuerwerk (Datum / Zeit):   

Dauer:   

Grund:   
 

 

 

 

 

Angaben zu den Feuerwerkskörpern gemäss Verordnung über 
explosionsgefährliche Stoffe vom 27. November 2000. (Anhang 1 und 2) 

Art / Kategorie:   
 
Altersnachweis des Feuerwerkers:   (Ausweiskopie dem Gesuch beilegen) 

(Bei professionellen Feuerwerkern - Berechtigung dem Gesuch beilegen) 
 
Standort:   
 
Parzellennummer und Eigentümer:   
(Wenn nicht identisch mit Gesuchsteller - Bewilligung des Eigentümers beilegen) 
 
Nachweis Sicherheitsabstand zu Gebäuden: (Situationsplan beilegen) 
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